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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Das sich aus § 51 Abs 6 VStG idF 1990/358 ergebende Verbot der reformatio in peius führt dazu, daß dann, wenn im

Berufungsbescheid der Tatzeitraum reduziert wird - sofern nicht andere Strafzumessungsgründe heranzuziehen sind

als im Erstbescheid -, nicht die gleiche Strafe verhängt werden darf wie im Erstbescheid.
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